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Hinweise 

Bodenfunde / Denkmalschutz 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkohlekonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 
gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Aurich unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit 
gestattet. 

Im Planbereich sind Areale betroffen, in denen archäologische Denkmalsubstanz vorhanden 
ist. Der Umfang, der Erhaltungszustand und die genaue Ausprägung der angetroffenen 
Bodendenkmale ist derzeit noch nicht bekannt. Da der Umfang der notwendigen 
archäologischen Maßnahmen auch stark von der Art und dem Umfang der Bodeneingriffe 
abhängt, ist hier eine sehr frühzeitige Verzahnung mit und Sichtung der Baupläne notwendig. 
Um den Baufortschritt möglichst wenig zu behindern ist eine baubegleitende Maßnahme 
notwendig. Dennoch werden separate Zeiten für Bergung und Dokumentation notwendig. 
Sollte archäologische Denkmalsubstanz zutage kommen, sind ausreichend lange Fristen zur 
Dokumentation und Fundbergung einzuräumen. Sollte eine Ausgrabung erforderlich werden, 
muss diese nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz geregelt werden. 
Gemäß der § 13 NDSchG bedürfen Erdarbeiten an einer Stelle, wo man weiß oder vermutet 
oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, einer 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und 
mit Auflagen erteilt werden. 

Baudenkmale 

Im Bebauungsplangebiet ist ein Einzelbaudenkmal gemäß § 3 [2] des NDSchG 
ausgewiesen. Es wird auf die Genehmigungspflicht bei einem Eingriff in das Baudenkmal 
gem. § 10 Nieders. Denkmalschutzgesetz und auf den Umgebungsschutz gemäß § 8 
NDSchG hingewiesen. Bei der Änderung, Beseitigung oder Errichtung von baulichen 
Anlagen in der Umgebung des Baudenkmals darf das Erscheinungsbild des Baudenkmals 
nicht beeinträchtigt werden. 

Altablagerungen 

Sollten bei Tiefbauarbeiten Müllgegenstände zutage treten oder sich sonstige Hinweise auf 
Altablagerungen auf dem Baugebiet ergeben, ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Aurich sofort darüber in Kenntnis zu setzen. 

Bodenschutz 

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle (z. B. Baustellenabfälle) unterliegen den 
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und sind nach den Bestimmungen 
der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils gültigen Fassung einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu 
Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Aurich unverzüglich zu informieren. Für die fachgerechte und genehmigungsrelevante 
Umsetzung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sollte das Projekt durch eine 
entsprechend qualifizierte Fachperson begleitet werden. Mit Hilfe dieser bodenkundlichen 
Baubegleitung können standortspezifisch bodenschonende Arbeitsverfahren fachgerecht 
umgesetzt und mögliche nachhaltige Bodenschädigungen und Beeinträchtigungen 
vermieden oder zumindest minimiert werden. 



 2

Leitungen 

Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen 
Versorgungsunternehmen zu entnehmen.  

Besonderer Artenschutz gemäß Bundesnaturschutzgesetz § 44 Abs. 1 und 5 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten wie Fledermäuse und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß gegen das Verbot, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot, 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören, liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. 

Die in der "Baumhöhlenkontrolle Sinning-Steinborn Januar 2013" aufgestellten Maßnahmen 
zur endoskopischen Kontrolle von Bäumen auf Fledermausquartiere vor einer Fällung sind 
demnach einzuhalten. 

Für die Überwachung ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Aurich zuständig. 

 

Baumschutzsatzung 

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Laubbaum-Hochstämme über 80 cm 
Stammumfang (in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen) sind nach Maßgabe der 
Baumschutzsatzung der Stadt Aurich vom 1.12.1983, zuletzt geändert am 18.5.2006, als 
geschützte Landschaftsbestandteile geschützt. Geschützte Bäume zu entfernen, zu 
zerstören, zu schädigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verändern, ist nach der 
Baumschutzsatzung verboten. Eine Bodenbefestigung, ein Bodenauftrag oder ein 
Bodenabtrag im Kronentraufbereich sowie sonstige Schädigungen der Bäume sind zu 
vermeiden. Aufgrabungen und nicht als Pflegemaßnahme zulässige Ausastungen im 
Kronenbereich von geschützten Bäumen sind nach der Baumschutzsatzung 
genehmigungspflichtig. Gehölzschnittarbeiten an diesen Bäumen sind nach § 39 
Bundesnaturschutzgesetz nur in der Zeit vom 1.10. bis 28./29.2. erlaubt. Zuständig für die 
Überwachung ist der Fachbereich Bauen der Stadt Aurich. 

Die nach der Baumschutzsatzung geschützten Bäume sind in Abwägung mit den 
städtebaulichen Belangen (Erfordernis von Bauflächen sowie Belangen der 
Verkehrssicherheit, der Verkehrsfunktion) möglichst zu erhalten. Bei einer aus 
städtebaulichen Gründen erforderlichen Beseitigung eines geschützten Baumes ist 
möglichst eine Ersatzpflanzung auf dem jeweiligen Baugrundstück bzw. der Verkehrsfläche 
entsprechend den Pflanzlisten 2 und 3 der Festsetzung 7.2 vorzunehmen. 

Für neu anzupflanzende Bäume (Ersatzbäume) gilt der Schutz der Baumschutzsatzung 
unabhängig von der Wuchsgröße bzw. dem Stammumfang. 

Zuständig für die Überwachung ist der Fachbereich Bauen der Stadt Aurich. 

 

 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne 

Mit Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes Nr. 310 „Östlich Wallstraße“ werden die 
Festsetzungen der von diesem Bebauungsplan überlagerten Bereiche des 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 173 aufgehoben. 

 


